
Präambel

Der Kunde hat mit Vertrag vom		      bei der solarhybrid AG ein 
solarhybrid-Produkt erworben. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was 
folgt:

§ 1 - Vertragsgegenstand

solarhybrid AG verpflichtet sich, durch einen zur Hilfeleistung in Steuersachen befug-
ten Dritten folgende Leistung für den Kunden im Zusammenhang mit dem Erwerb der 
Solarhybridanlage zu erbringen: 

ANGEBOT 1: �Erstellung der ersten Umsatzsteuervoranmeldung für den Kunden nebst 
Übersendung des amtlichen Anleitungsformulars der Finanzverwaltung, 
wie hinsichtlich der Erstellung der weiteren Umsatzsteuervoranmeldun-
gen und der Umsatzsteuerjahreserklärungen zu verfahren ist.

ANGEBOT 2: �Sämtliche Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklä-
rungen für die Dauer dieses Vertrages.

§ 2 - Mitwirkungspflichten des Kunden

1. solarhybrid AG ist zur Erbringung der in § 1 genannten Leistungen nur verpflichtet, 
soweit der Unternehmer seinen nachfolgend enumerativ aufgezählten Mitwirkungs-
pflichten nachkommt:

•	� Mitteilung des Namens, des Vornamens, der Anschrift und der Telefonnummer des 
Unternehmers

•	 Mitteilung des Namens / der Anschrift des Wohnsitzfinanzamtes 
•	� Mitteilung der aktuellen Steuernummer des Unternehmers beim Wohnsitzfinanz-

amt
•	� Übersendung einer unterzeichneten Blankovertretungsvollmacht für den zur Hilfe-

leistung in Steuersachen befugten Dritten, die diesem Vertrag als Anlage beiliegt
•	� Übersendung der Belege über sonstige im Zusammenhang mit der Installation, der 

Inbetriebnahme, dem Betrieb der Anlage anfallenden Kosten, Gebühren, Zinsen in-
klusive der Zahlungsnachweise in Kopie

•	� Übersendung einer Kopie der Abrechnungen der Einspeisevergütung für Strom nach 
EEG inklusive Zahlungseingangsbelege.

2. Die Übersendung der vorstehenden Unterlagen hat jeweils bis zum 5. des Folge-
monats zu erfolgen. 

§ 3 - Versicherung des Kunden

Der Kunde versichert durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung, dass die Solaranlage 
auf dem bisher umsatzsteuerlich nicht unternehmerisch genutzten Wohnhaus instal-
liert wurde bzw. wird. 

§ 4 - Vergütung

1. solarhybrid AG erhält für die Erbringung der geschuldeten Leistungen eine Vergü-
tung wie folgt:

ANGEBOT 1:	 35,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.

ANGEBOT 2:	 5,00 € pro Ust-Voranmeldung und 35,00 € pro Ust-Jahreserklärung 

2. Die Vergütung wird fällig mit dem Erhalt der bearbeiteten Erklärung und ist inner-
halb von fünf Werktagen an die solarhybrid zu bezahlen. Kommt der Kunde mit der 
Zahlung in Verzug, sind als Verzugszinsen 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz vom 
Kunden zusätzlich zu bezahlen.

§ 5 - Laufzeit des Vertrages

1. Sollte sich der Unternehmer für Angebot 1 entscheiden, endet der Vertrag mit 
Übersendung der ersten Umsatzsteuervoranmeldung, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf.

2. Sollte sich der Unternehmer für Angebot 2 entscheiden läuft der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit, endet allerdings spätestens nach 20 Jahren.

3. Der Unternehmer kann den Vertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 2 Wo-
chen zum Monatsende kündigen. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt.

4. solarhybrid AG kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Unternehmer mit der Erfüllung seiner 
Mitwirkungspflichten gem. § 2 mit mehr als 3 Wochen in Verzug gerät. Ferner liegt 
ein wichtiger Grund dann vor, wenn der Unternehmer mit der Zahlung der fälligen 
Vergütung gem. § 4 mit mehr als 4 Wochen in Verzug gerät.

§ 6 - Sonstiges und Schlussbestimmungen

1. Das Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien unter Berücksichtigung ei-
ner Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.

2. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzun-
gen dieses Vertrages einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt hiervon 
die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt. Die Vertragspartner werden die un-
wirksame Regelung durch eine ihr rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe kom-
mende Regelung ersetzen. Gleiches gilt für eine etwaige Regelungslücke.

4. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag oder über die Wirksamkeit dieses 
Vertrages ist der Sitz der Gesellschaft.

5. Jeder der Vertragsparteien erhält ein unterzeichnetes Vertragsexemplar.

Markranstädt 09. September 2008

AG
Dienstleistungsvertrag Steuererklärung

zwischen

	 solarhybrid AG

	 vertreten durch den Vorstand Tom Schröder

	 An der Schachtbahn 18

	 04420 Markranstädt (Leipzig)

	 Steuer-Nr.: 5309/5711/5508
	 Nachfolgend „solarhybrid“ genannt

und

Steuer-Nr.: 
Nachfolgend „Unternehmer“ genannt

Ort | Datum | solarhybrid AG, vertreten durch den Vorstand Tom Schröder  Ort | Datum | Unterschrift Unternehmer



Name:			 

Straße:			 

PLZ und Ort:		

Ich/Wir bevollmächtige/n die Kanzlei 						      mich/uns in umsatzsteuerlichen 

Angelegenheiten zu der Steuernummer	  		  vor dem Finanzamt			   zu vertreten.

Die Bevollmächtigte ist berechtigt, in umsatzsteuerlichen Angelegenheiten rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, 

Anträge zu stellen, sowie Rechtsbehelfe einzulegen und zurückzunehmen.

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf dem Finanzamt nicht schriftlich angezeigt worden ist. Sie ermächtigt nicht zur 

Entgegennahme von Steuererstattungen und -vergütungen. Die Vollmacht verliert ihre Wirksamkeit nicht dadurch, dass die 

Steuernummer/das Geschäftszeichen geändert oder ein anderes Finanzamt für meine/unsere Steuersachen tätig wird.

Ort, Datum		  Unterschrift

Vollmacht


